
[bookmark: _GoBack]Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen bietet die Möglichkeit einer freiwilligen Versicherung an   (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 der Satzung der Unfallkasse).

1.  Allgemeines
Durch den Abschluss dieser freiwilligen Versicherung wird Personen, die in Kapital- oder Personenhandelsgesellschaften (z.B. AG, GmbH) regelmäßig wie Unternehmerinnen und Unternehmer selbständig tätig sind (unternehmerähnliche Personen), Unfallversicherungsschutz eingeräumt, soweit die Unfallkasse auch für das Unternehmen zuständig ist und sie nicht schon aufgrund anderer Vorschriften (z.B. Sozialgesetzbuch VII - SGB VII -, Beamtenversorgungsgesetz) versichert sind.

2.  Unternehmerähnliche Personen
· Vorstandsmitglieder
Mitglieder des Vorstandes sind in Tätigkeit für das Unternehmen, dessen Vorstand sie angehören, in der gesetzlichen Unfallversicherung nicht als Beschäftigte (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII) versichert. Der Schutz von Mitgliedern des Vorstandes kann daher im Wege der freiwilligen Versicherung begründet werden.

· Aufsichtsratsmitglieder
Für die Mitglieder des Aufsichtsrates kommt der Abschluss einer freiwilligen Versicherung nicht in Betracht; sie besitzen im Rahmen ihrer Aufsichtsratstätigkeit keine Unternehmereigenschaft.
Bei den Arbeitgebervertretern im Aufsichtsrat leitet sich der Versicherungsschutz aus der versicherungsrechtlichen Position ab, die im entsendenden Unternehmen innegehalten wird.
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII als Beschäftigte versichert, weil ihre Tätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit im Unternehmen steht.

· Gesellschafterinnen und Gesellschafter / Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer / Geschäftsführende Gesellschafterin und geschäftsführender Gesellschafter der GmbH
Eine freiwillige Versicherung kommt für diesen Personenkreis nur in Betracht, sofern die ausgeübte Tätigkeit nicht im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses erfolgt (Versicherungsschutz nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII).
Für Beschäftigte von Fremdunternehmen (Kommunen, Unternehmen des Privatrechts), die diese Tätigkeit im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses zu dem Fremdunternehmen ausüben, leitet sich der Versicherungsschutz aus der versicherungsrechtlichen Position ab, die im entsendenden Unternehmen innegehalten wird.

3.  Abschluss der Versicherung
Die freiwillige Versicherung erfolgt auf schriftlichen Antrag bei der Unfallkasse. Hierzu kann das entsprechende Anmeldeformular verwendet werden. Die freiwillig Versicherten werden von der Unfallkasse in ein Verzeichnis aufgenommen und erhalten eine Versicherungsbestätigung.

4.  Beginn der Versicherung
Die Versicherung beginnt grundsätzlich mit dem Tag nach Eingang des Antrags bei der Unfallkasse, es sein denn, ein späterer Zeitpunkt wird beantragt.

5.  Beendigung / Erlöschen der Versicherung
Die freiwillige Versicherung kann von den Versicherten durch schriftlichen Antrag bei der Unfallkasse beendet werden. Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem der Antrag bei der Unfallkasse eingegangen ist. Die Beendigung der Versicherung wird den Versicherten auf Wunsch schriftlich bestätigt.
Die freiwillige Versicherung erlischt mit Überweisung des Unternehmens an einen anderen Unfallversicherungsträger mit dem Tag, an dem die Überweisung wirksam wird (§ 137 Abs. 1 S. 1 SGB VII). Im Falle der rückwirkenden Überweisung (§ 137 Abs. 1 S. 2 SGB VII) erlischt die Versicherung zu dem Zeitpunkt zu dem die Überweisung bindend wird (§ 136 Abs. 1 S. 4 und 5 SGB VII). Das Erlöschen der freiwilligen Versicherung wird den Versicherten schriftlich mitgeteilt.
Ferner erlischt die Versicherung mit dem Tag der Einstellung des Unternehmens oder des Ausscheidens der versicherten Person aus dem Unternehmen.

6.  Beitrag für die freiwillige Versicherung
Beitragspflichtig sind die Versicherten selbst. Die Beitragshöhe richtet sich nach dem Beitrag für die Pflichtversicherten des Unternehmens. Der Beitragsvorschuss beträgt im Jahr 2020 € 115,49 pro 1.000 Arbeitsstunden.

7.  Leistungen aus der freiwilligen Versicherung
Ist ein Versicherungsfall eingetreten, ist die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen bestrebt, die medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation zu erreichen. 
Unser Ziel ist es, möglichst frühzeitig und mit allen geeigneten Mitteln die Gesundheit unserer Versicherten wiederherzustellen. Durch besondere unfallmedizinische Behandlung sollen die Verletzten wieder umfassend in den bisherigen Beruf eingegliedert werden. Ist dies nicht mehr möglich, helfen wir bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz.
Die soziale Eingliederung liegt der Unfallkasse besonders am Herzen, das heißt, wir helfen den Verletzten  bei  Bedarf  durch  Übernahme  der  Kosten  für einen Wohnungsumbau, Kraftfahrzeughilfe, Haushaltshilfe sowie sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung um weiterhin am Leben in ihrem gewohnten Umfeld teilzunehmen.



Alle Maßnahmen der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen werden von besonders qualifizierten Reha-Beraterinnen und -beratern veranlasst und begleitet, sowie der Rehabilitationserfolg überwacht und gegebenenfalls angepasst.
Außerdem zahlt die Unfallkasse in Abhängigkeit von den Unfallfolgen
· Verletztengeld bei Arbeitsunfähigkeit
· Pflegegeld
· Übergangsgeld bei Berufshilfe
· Versichertenrente bei bleibenden Gesundheitsschäden
· Sterbegeld, Erstattung der Kosten der Überführung an den Ort der Bestattung, Hinterbliebenenrenten und Beihilfe bei Tod des Versicherten
Geldleistungen (Ausnahme: Pflege-, Sterbegeld) werden nach dem Jahresarbeitsverdienst (JAV) berechnet. Der JAV ist der Gesamtbetrag der Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen des Versicherten in den zwölf Kalendermonaten vor dem Monat, in dem der Versicherungsfall eingetreten ist. Arbeitsentgelte und Arbeitseinkommen aus anderen Erwerbstätigkeiten werden bei der Berechnung von Geldleistungen nicht hinzugerechnet. Der JAV beträgt höchstens das 2,75fache der im Zeitpunkt des Versicherungsfalles maßgebenden Bezugsgröße West (derzeitiger Höchst - JAV = € 105.105).

8.  Versicherte Tätigkeit
Versichert sind Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.
Arbeitsunfälle sind Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz begründenden Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen (§ 8 Abs. 1 SGB VII). Als Gesundheitsschaden gilt auch die Beschädigung oder der Verlust eines Hilfsmittels.
Versicherungsschutz besteht auch auf den mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden Wegen sowie auf dem Weg zu oder von dem Ort der versicherten Tätigkeit.
Berufskrankheiten sind Krankheiten, die die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates als Berufskrankheiten bezeichnet (Berufskrankheiten - Verordnung (BKV)) und die Versicherte infolge einer den Versicherungsschutz begründenden Tätigkeit erleiden.
Berufskrankheiten sind von der Versicherung ausgeschlossen, wenn ihre medizinischen Voraussetzungen vor Beginn der freiwilligen Versicherung vorlagen.

9.  Pflichten bei Eintritt eines Schadensfalles
Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben einen Versicherungsfall dem Unfallversicherungsträger anzuzeigen. Die Anzeige ist binnen drei Tagen zu erstatten. Für die Versicherten besteht gegenüber dem Unfallversicherungsträger Mitwirkungspflicht im Rahmen der §§ 60 ff. SGB I. 


Haben Sie noch Fragen?
Rufen Sie uns an! 
Wir informieren Sie gerne.

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
Zentrale
Moskauer Straße 18
40227 Düsseldorf
Telefon: (0211) 9024-1466
Telefax: (0211) 9024-1449
E-Mail: mitglieder@unfallkasse-nrw.de
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